
Aktuelle Mietobergrenzen der

Stadt Pforzheim

Personen zul. qm Mietobergrenze

1 45 226,80 €

2 60 302,40 €

3 75 359,30 €

4 90 422,10 €

5 105 480,90 €

6* 120 549,60 €

7 135 618,30 €

8 150 687,00 €

9 165 747,70 €

10 180 824,40 €

Eine Überschreitung dieser Mietobergrenzen ist grundsätzlich nicht zulässig.
Im Einzelfall kann die Sachbearbeitung aber einer Überschreitung von 5 % zustimmen. Dabei sollte es sich aber wirklich
um Einzelfälle handeln. Über die Entscheidung ist dann in der Akte oder in der schriftlichen Zustimmung ein Vermerk
zu machen. Neu: generell 30 € über MOG führen nicht zu einem Infoschreiben.

Beachte: Es ist erst das Infoschreiben zu verschicken. Der Kunde hat 3 Wochen Zeit, entsprechende Nachweise vorzulegen.
Erst danach ist das Anhörungsschreiben mit der sechsmonatigen Frist zu Kostensenkung zu verschicken.
Erst wenn hier keine Nachweise vorgelegt werden, wird die Mietobergrenze automatisch nach Ablauf der Frist.
angepasst.

* ab 6. Person zusätzlich 15 qm a 4,58 €



bis 45 qm 5,04

bis 60 qm 5,04

bis 75 qm 4,79 €

bis 90 qm 4,69

bis 105 qm 4,58 €

Untermiete: 25 qm 126 €

Eine Überschreitung dieser Mietobergrenzen ist grundsätzlich nicht zulässig.
Im Einzelfall kann die Sachbearbeitung aber einer Überschreitung von 5 % zustimmen. Dabei sollte es sich aber wirklich
um Einzelfälle handeln. Über die Entscheidung ist dann in der Akte oder in der schriftlichen Zustimmung ein Vermerk

€ über MOG führen nicht zu einem Infoschreiben.

Es ist erst das Infoschreiben zu verschicken. Der Kunde hat3 Wochen Zeit, entsprechende Nachweise vorzulegen.
Erst danach ist das Anhörungsschreiben mit der sechsmonatigen Frist zu Kostensenkung zu verschicken.
Erst wenn hier keine Nachweise vorgelegt werden, wird die Mietobergrenze automatisch nach Ablauf der Frist.

Preise pro Qm bei

Wohnungen


